
Willkommen bei der TGL – Infos für neue Mitglieder

Schön, dass Sie Mitglied der TGL geworden sind! Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Punkte rund um Mitgliedschaft, Beiträge und Organisation – kurz 

und übersichtlich.

Ihre Mitgliedschaft

Ihre Mitgliedschaft beginnt mit der schriftlichen Aufnahmebestätigung durch den Verein oder zu dem auf dem Aufnahmeantrag gewählten 

Eintrittsdatum.

Bitte beachten Sie:

Die Teilnahme an Medenspielen, Clubmeisterschaften und am Training ist grundsätzlich nur mit aktiver Mitgliedschaft möglich.

Wechsel der Mitgliedsform (aktiv/passiv)

• Die Mitgliedsform kann von aktiv auf passiv jeweils bis zum 30.09. des laufenden Jahres schriftlich beim Vorstand geändert werden.

 Die Änderung gilt dann für das folgende Kalenderjahr.

• Die Änderung der Mitgliedsform von passiv auf aktiv ist jederzeit möglich. In diesem Fall wird der Differenzbetrag zur jeweiligen Mitgliedsform

 (z.B. vom passiven zum aktiven Beitrag) fällig.

Solange keine Änderung beantragt wird, bleibt die bisherige Mitgliedsform bestehen.

Kündigung der Mitgliedschaft

• Eine Kündigung der Mitgliedschaft muss spätestens zum 30.09. des jeweiligen Jahres schriftlich beim Vorstand eingehen, damit sie zum 31.12.   

 des laufenden Jahres berücksichtigt werden kann.

• Geht die Kündigung nach dem 30.09. ein, können Kündigungen nicht mehr für das laufende Jahr, sondern erst für das kommende Kalenderjahr     

 berücksichtigt werden.

Beitragsgruppen und Stichtag

Stichtag für die Einordnung in die jeweilige Beitragsgruppe ist der 31. März eines jeden Jahres. Maßgeblich ist das an diesem Tag vollendete Lebensalter:

•          We r bis zu diesem Tag das 14. Lebensjahr vollendet hat, zahlt den Beitrag für Jugendliche.

• Wer bis zu diesem Tag das 18. Lebensjahr vollendet hat, zahlt den Beitrag für Erwachsene bzw. bei Vorliegen eines entsprechenden Nachweises den

reduzierten Erwachsenenbeitrag.

• Wer bis zu diesem Tag das 27. Lebensjahr vollendet hat, fällt nicht mehr unter die Regelung des reduzierten Erwachsenenbeitrags* und zahlt den

normalen Erwachsenenbeitrag.

Ausbildungsnachweise (reduzierter Erwachsenenbeitrag)*

Der reduzierte Erwachsenenbeitrag wird nur gegen Vorlage eines gültigen Ausbildungsnachweises gewährt (z.B. Schul-, Studien- oder 

Ausbildungsbescheinigung, FSJ/BFD-Bescheinigung).

• Der Nachweis muss mindestens bis zum Ende der Tennissaison gültig sein. Ggf. ist eine weitere Bescheinigung nachzureichen.

• Der Ausbildungsnachweis ist unaufgefordert bis zum 30. März eines jeden Jahres an den Vorstand zu senden (postalisch oder per E-Mail als Scan).

• Wird der Nachweis bis zum genannten Stichtag nicht erbracht, wird automatisch der normale Erwachsenenbeitrag fällig.

Beitragszahlungen & SEPA-Lastschrift

Die Mitgliedsbeiträge sind gemäß Satzung bis zum 15. Februar eines jeden Jahres zu zahlen.

SEPA-Lastschrift:

Wenn Sie der TGL ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, erfolgt die Abbuchung jeweils zum 1. März des jeweiligen Jahres. Bitte sorgen Sie für 

ausreichende Deckung Ihres Bankkontos. Wir empfehlen die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, um Mahngebühren zu vermeiden.

Rücklastschriften & Mahngebühren:

Kann eine SEPA-Lastschrift nicht ausgeführt werden oder wird sie zurückgebucht, werden

• die Mitgliedsbeiträge mit 10 % Mahngebühr belegt und

• die entstehenden Bankkosten der Rücklastschrift an das Vereinsmitglied weiterberechnet.

Bis zur vollständigen Bezahlung aller offenen Beiträge und Gebühren erfolgt eine Sperrung im eBuSy-Buchungssystem. Die Sperre bleibt bis zur 

vollständigen Bezahlung aller Forderungen bestehen.
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Training im Verein

Viele unserer Mitglieder nutzen das Trainingsangebot der TGL oder kooperierender Trainer/Tennisschulen.

Wichtig zu wissen:

• Die Mitgliedschaft allein sichert keinen Anspruch auf einen Trainingsplatz – weder bei der vereinseigenen Tennisschule

 noch bei kooperierenden Anbietern.

• Bitte klären Sie rechtzeitig die Verfügbarkeit von Trainingszeiten, besonders für Kinder und Jugendliche.

• Kontaktdaten und weitere Informationen finden Sie auf unserer Website im Bereich „Training“.

• Angemahnte Trainingsgebühren werden pauschal mit 10 € Mahngebühr belegt.

Arbeitseinsatz

Um unsere Anlage in gutem Zustand zu halten, leisten aktive Mitglieder einen Beitrag zum Arbeitseinsatz.

Gemäß dem Beschluss der Jahreshauptversammlung sind zusätzlich zum Jahresbeitrag zu zahlen:

• 20 € pro Person für aktive Jugendliche (ab 14 Jahren) und Erwachsene in Ausbildung

• 25 € pro Person für aktive Erwachsene

Der Betrag wird zusammen mit dem Mitgliedsbeitrag in Rechnung gestellt bzw. im Rahmen des SEPA-Lastschriftverfahrens eingezogen.

Adress- und Kontaktdaten der Mitglieder

Damit wir Sie zuverlässig erreichen können:

• Bitte melden Sie Änderungen von Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse umgehend beim Vorstand.

• Die Kommunikation (Einladungen, Informationen, Platznews) erfolgt überwiegend per E-Mail – achten Sie daher auf eine aktuelle E-Mail-Adresse.

Ihre Daten werden ausschließlich zu Vereinszwecken gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet.

Bankverbindung

Tennisgemeinschaft Lörick e.V.

Stadtsparkasse Düsseldorf

IBAN: DE62 3005 0110 0053 0026 14

BIC: DUSSDEDDXXX

Bitte geben Sie bei Überweisungen im Verwendungszweck immer die Rechnungsnummer an.

Kontakt zum Verein

Bei Fragen zu Mitgliedschaft, Beiträgen oder Training helfen wir Ihnen gerne weiter:

Postanschrift:

Tennisgemeinschaft Lörick e.V.

Oberlöricker Str. 3

40547 Düsseldorf

E-Mail-Adresse:

kontakt@tgloerick.de

Telefon:

0211 / 592566

Website:

www.tgloerick.de
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